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§ 25b WWFSG 1989 Zahlungen an
Bausparkassen

WWEFSG 1989 - Wiener Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.11.2025

(1) Das Land kann mit Bausparkassen Bausparvertrage mit dem Ziel abschlieRen, die daraus erworbenen Anspriche
auf Zuteilung von Bausparkassendarlehen an Férderungswerber zu Ubertragen, und im Rahmen solcher Vertrage
Zahlungen zur Erreichung der flr die Zuteilung von Bausparkassendarlehen erforderlichen Ansparsummen leisten.

(2) Die Ubertragung solcher Anspriiche auf Zuteilung von Bausparkassendarlehen darf nur an Férderungswerber
erfolgen, die eine Forderung gemaR § 7 Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 in Anspruch nehmen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/wwfsg_1989/paragraf/7
file:///

	§ 25b WWFSG 1989 Zahlungen an Bausparkassen
	WWFSG 1989 - Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz


